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Ausstellungsordnung 

 

15. Sächsische Landesclubschau der  
vereinigten Clubs im Landesverband Sachsen  
 

vom 08. bis 09. November 2025 im Wirkbau Chemnitz Halle G,  
Annaberger Straße 73, 09111 Chemnitz.  Zufahrt über Lothringer Straße!! 

 

Der Veranstalter ist der Landesverband Sächsischer Rassekaninchenzüchter e.V. 
Die Ausrichter sind der Stadtverband der Rassekaninchenzüchter Chemnitz e.V. und der S52 Alter 
Verein Chemnitz e.V. 
 

Ausstellungsberechtigt sind alle Mitglieder der vereinigten Clubs des LV Sachsen; für Exponate 
und Neuzüchtungen alle im ZDRK organisierten Mitglieder. Es gelten die Bestimmungen der 
zurzeit gültigen AAB des ZDRK und nachfolgende Bestimmungen. Der Umfang der Schau beläuft 
sich auf ca. 1.300 Tiere. 
 

Schaugliederung: 

Zuchtgruppe I., II., III., Einzeltiere eigener u. fremder Zucht, Exponate und Neuzüchtungen 
 

Anmeldung und Meldeschluss: 
Anmeldungen sind in einfacher Ausführung, schriftlich oder per Mail bis zum Sonnabend, 
04.10.2025 (Poststempel) an  
Antje Pause, An der Kohlung 96, 09114 Chemnitz, E-Mail: LCS2025@web.de zu senden. 
Zuträger- und Schreibermeldungen bitte auf Anmeldung vermerken oder per Mail senden. 
Die Standgelder sind mit der Anmeldung auf das Konto des Stadtverbandes Chemnitz zu 
überweisen 
 
Bank: Sparkasse Chemnitz 
Konto IBAN:  DE05 8705 0000 0710 1044 48 BIC:CHEKDE81XXX 
Kontoinhaber: Stadtverband d. RKZ Chemnitz 
Zahlungsgrund: 15. LV-Clubschau sowie Name des Ausstellers und Vereinsnummer 
 

Gebühren: 
Standgeld je Tier 6,00 € Neuzüchtung je Tier 6,00 € 
Exponat 5,00 € Zuchtgruppenzuschlag 5,00 € 
Futtergeld je Tier 1,00 € Unkostenbeitrag 3,00 € 
Pflichtkatalog 5,00 € Ummeldung je Tier 1,50 € 
Eintrittskarten kein Vorverkauf. 
Für Familienaussteller wird nur ein Katalog berechnet, wenn es auf der Anmeldung vermerkt ist.  
Eintritt Aussteller & Besucher: 5,00 € Kinder bis 14 Jahre frei 
 
Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt mit der Zusendung des B-Bogens. 
 

Preisverteilung:  
Der Zuchtgruppenzuschlag wird 100% bei der Preisgestaltung verwendet.  
 

Die Ausstellungsleitung bittet alle Clubs und Aussteller um Stiftung von Ehrenpreisen. 
 

Der Titel Landesclubmeister wird vergeben, ab 376,0 Pkt., wenn mindestens 3 Zuchtgruppen einer 
Rasse bzw. eines Farbenschlages von mindesten 2 Züchtern ausgestellt sind.  
Schwach besetzte Rassen bzw. Farbenschläge werden nach Standard zusammengelegt. 
Entsprechend der AAB werden Siegertitel auf Einzeltiere vergeben. 
Ersatztiere, die nicht umgemeldet wurden, werden bewertet, aber von der Preisvergabe 
ausgeschlossen.  
Ummeldungen werden nur am Einlieferungstag bis 19.00 Uhr entgegengenommen. 
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Einlieferung:  
Die Tiereinlieferung erfolgt am Mittwoch, dem 05.11.2025 in der Zeit von 14:00-19:00 Uhr. 
Eine Impfung der ausgestellten Tiere gegen RHD wird von der Ausstellungsleitung ausdrücklich 
empfohlen. Preisrichter und Zuträger können ihre Tiere am Bewertungstag in der Zeit von 6:00–
6:30 Uhr einliefern. Eine Ummeldung ist zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. 
 

Fütterung:  
Gefüttert werden Pellets, Heu und Wasser. Für jedes Tier sind 2 Futternäpfe mitzubringen bzw. 
können käuflich erworben werden. Tränkflaschen mit Schraubverschluss können von den 
Futterbeauftragten nicht befüllt werden. 
 

Bewertung:  
Die Bewertung erfolgt am Donnerstag, dem 06.11.2025, 8:00 Uhr unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit im Modus der Wechselbewertung.  

  
Tiervermittlung:  
Die Ausstellungsleitung erhebt eine Vermittlungsprovision von 15% auf den Verkaufspreis. 
Verkaufte Tiere, die nicht abgeholt werden, gehen an den Züchter zurück. Ersatztiere, die für 
verkäuflich gemeldete Tiere eingeliefert werden, sind grundsätzlich gleichfalls zum Verkauf 
freizugeben. Ausgabe der gekauften Tiere erfolgt Samstag, den 08.11.2025 ab 11:00 Uhr bis 
09.11.2025 12:00 Uhr. 
 

Abrechnung: 
Verkaufsgelder werden an die Züchter überwiesen. Ehrenpreisausgabe erfolgt ab Samstag, den 
08.11.2025 ab 11:00 Uhr gegen Vorlage des B-Bogens. 
 

Ausfall der Ausstellung:  
Die Ausstellungsleitung wird vom Schadensersatz entbunden, wenn Seuchen und höhere Gewalt 
die Ursachen sind. Anteilige Kosten werden zur Deckung der Unkosten einbehalten. 
 

Irrtümer und Beschwerden:  
Bei Fehlern und Irrtümern im Katalog sind immer die Anmeldebögen bzw. die 
Bewertungsunterlagen bindend. Bei Beschwerden gegen das Preisrichterurteil sind die AAB 
maßgebend und diese müssen schriftlich bis 09.11.2025 um 10:00 Uhr der Ausstellungsleitung 
vorliegen. Für jede Beschwerde ist eine Kaution von 50,00 € zu hinterlegen. 
 

Schadensersatz:  
Bei Verlust von Ausstellungstieren leistet die AL nur dann Schadensersatz, wenn ein schuldhaftes 
Verhalten der AL bzw. deren Beauftragten nachgewiesen werden kann. Als Ersatzleistung werden 
Vergütungen, die in der AAB des ZDRK festgelegt sind, gezahlt. 
 

Öffnungszeiten: 
Samstag:  08.11.2025   9:00 Uhr – 18.00 Uhr 
Offizielle Eröffnung der Schau 08.11.2025 10:00 Uhr 
Sonntag:  09.11.2025   9:00 Uhr – 14.00 Uhr 
 

Datenschutzerklärung: 
Der Aussteller stimmt der Veröffentlichung und Weitergabe seiner Daten, insbesondere seines 
Namens, der Adresse und Telefonnummer sowie getätigten Bildern ausdrücklich zu. Der Aussteller 
erkennt mit der Abgabe der Meldebögen und der Entrichtung der Gebühren die 
Ausstellungsordnung an.  
 

Terminübersicht:  
Meldeschluss:  04.10.2025 
Einlieferung:  05.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Bewertung:  06.11.2025 
Auslieferung:  09.11.2025 ab 14:00 Uhr 
Letzter Tag der Reklamation: 23.11.2025 
    Die Ausstellungsleitung 

Lageplan: 
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